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Regeste

Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des BFM betreffend Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung
unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 51 Ab. 1 BüG i.V.m.
Art. 31 und Art. 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR
173.32]).

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt die Beurteilung der beim Inkrafttreten des
Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder
Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen
Rechtsmittel. Für die Beurteilung gilt das neue Verfahrensrecht (Art. 53 Abs. 2 VGG).

E. 1.3
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021), soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

E. 1.4
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsbetroffener zur Beschwerdeführung legitimiert.
Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten (Art. 48 ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die
Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet
im Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs.
4 VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch
aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist
grundsätzlich die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. E. 1.2 des in
BGE 129 II 215 teilweise publizierten Urteils des Bundesgerichts 2A.451/2002 vom 28.
März 2003).

E. 3.1
Der Beschwerdeführer beantragt in der Beschwerdeschrift vom 27. Oktober 2005 die
Befragung der schweizerischen Ex-Ehefrau als Zeugin. Für den Fall, dass man ihm nicht



glaube, die Ausbildung aus rein finanziellen Gründen abgebrochen zu haben, schlägt er in
der Eingabe vom 14. März 2006 zudem die Einvernahme des damaligen Schulleiters der
"Alpina School of Hotel Management" vor. Im Verwaltungs(beschwerde)verfahren gilt
grundsätzlich das Untersuchungsprinzip, das durch die Mitwirkungspflicht der Parteien
ergänzt wird (vgl. Art. 12 und 13 VwVG). Der Untersuchungsgrundsatz bedeutet, dass die
Verwaltungs- und Justizbehörden den Sachverhalt von Amtes wegen abklären. Sie sind für
die Beschaffung der Entscheidgrundlagen verantwortlich. Hierfür bedienen sie sich
nötigenfalls der in Art. 12 VwVG genannten Beweismittel. Die Einvernahme von
Zeuginnen und Zeugen ist nach Art. 14 VwVG nur unter der einschränkenden
Voraussetzung anzuordnen, dass sich der Sachverhalt auf andere Weise nicht hinreichend
abklären lässt (zum Ganzen vgl. BGE 130 ll 169 E. 2.3.3 oder BBl 1965 ll 1366/67). Art. 19
VwVG i.V.m. Art. 37 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember
1947 (BZP, SR 273) verpflichtet die Behörde sodann nicht, alles und jedes, was wünschbar
wäre, abzuklären. Bei der Auswahl der Beweismittel berücksichtigt sie vielmehr deren
Tauglichkeit und Beweiskraft (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 276). Zusätzliche
Abklärungen sind insofern nur dann vorzunehmen, wenn hierzu aufgrund der
Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass besteht.

E. 3.2
Von beantragten Beweisvorkehren kann abgesehen werden, wenn der Sachverhalt, den eine
Partei beweisen will, nicht rechtserheblich ist, wenn bereits Feststehendes bewiesen werden
soll, wenn von vornherein gewiss ist, dass der angebotene Beweis keine wesentlich neuen
Erkenntnisse zu vermitteln vermag oder wenn die Behörde den Sachverhalt aufgrund
eigener Sachkunde ausreichend würdigen kann (vgl. Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 319 und 320;
BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 mit Hinweis). Gelangt die Behörde bei pflichtgemässer
Beweiswürdigung zur Überzeugung, der zu beweisende Sachverhalt sei nicht
rechtserheblich oder der angebotene Beweis nicht geeignet, weitere Abklärungen
herbeizuführen, kann auf ein beantragtes Beweismittel verzichtet werden (zur antizipierten
Beweiswürdigung vgl. BGE 130 ll 169 nicht publizierte E. 2.1, ferner BGE 127 l 54 E. 2b
S. 56, BGE 122 V 157 E. 1d S. 162, BGE 119 V 335 E. 2c S. 344; Verwaltungspraxis der
Bundesbehörden [VPB] 69.78 E. 5a). Eine solche Situation ist hier gegeben. Die
schweizerische Ex-Ehefrau wurde am 17. Januar 2005 von der kantonalen
Fremdenpolizeibehörde im Beisein des Parteivertreters einvernommen. Sie hat sich dabei
zu den strittigen Punkten geäussert und ihren Standpunkt eingehend erläutert, weshalb kein
Anlass besteht, sie erneut zu befragen. Auch einer ergänzenden Einvernahme des
Schulleiters bedarf es nicht, ist doch aufgrund seiner Stellungnahme vom 9. März 2005
davon auszugehen, dass es tatsächlich finanzielle Gründe waren, welche den
Beschwerdeführer dazu bewogen, die begonnene Ausbildung nach eineinhalb Jahren
abzubrechen. Wie aufzuzeigen sein wird, genügen die vorhandenen Unterlagen, um die sich
stellenden Rechtsfragen zu beantworten. Den Anträgen auf Zeugeneinvernahmen ist
demzufolge nicht stattzugeben.

E. 4.1
Nach Art. 27 Abs. 1 BüG kann ein Ausländer nach der Eheschliessung mit einer Schweizer
Bürgerin ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn er insgesamt fünf Jahre in
der Schweiz gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei Jahren in ehelicher
Gemeinschaft mit der Schweizer Bürgerin lebt. Seine Einbürgerung setzt gemäss Art. 26



Abs. 1 BüG zudem voraus, dass er in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert ist, die
schweizerische Rechtsordnung beachtet und die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz
nicht gefährdet. Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen müssen sowohl im Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein (BGE 132
ll 113 E. 3.2 S. 115, BGE 130 ll 482 E. 2 S. 483 f. mit Hinweisen, BGE 128 ll 97 E. 3a S. 98
f.). Fehlt es im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf
die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (vgl. BGE 129 ll 401 E. 2.2 S.
403 mit Hinweisen).

E. 4.2
Der Begriff der ehelichen Gemeinschaft bedeutet nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung mehr als nur das formelle Bestehen einer Ehe. Verlangt wird vielmehr eine
tatsächliche Lebensgemeinschaft, getragen vom Willen, die Ehe auch künftig aufrecht zu
erhalten (BGE 130 ll 482 E. 2 S. 483 f., BGE 130 ll 169 E. 2.3.1 S. 171 f., BGE 128 ll 97 E.
3a S. 98 f., BGE 121 ll 49 E. 2b S. 52). Der Gesetzgeber wollte dem ausländischen
Ehegatten einer Schweizer Bürgerin die erleichterte Einbürgerung ermöglichen, um die
Einheit des Bürgerrechts im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft zu fördern. Zweifel am
Willen der Ehegatten, die eheliche Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, sind beispielsweise
angebracht, wenn kurze Zeit nach der erleichterten Einbürgerung die Trennung erfolgt oder
die Scheidung eingeleitet wird (BGE 130 ll 482 E. 2 S. 483 f., BGE 128 ll 97 E. 3a S. 98 f.).

E. 4.3
Die erleichterte Einbürgerung kann mit Zustimmung der Behörde des Heimatkantons innert
fünf Jahren für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder
Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist (Art. 41 Abs. 1 BüG). Das
blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der
erleichterten Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", d.h. mit einem
unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des
strafrechtlichen Betrugstatbestandes ist nicht erforderlich, wohl aber dass der Betroffene
bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt
und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, die Behörde über eine
erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 132 ll 113 E. 3.1 S. 114 f. mit weiteren
Hinweisen).

E. 5
Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer am 29. Dezember 1992 in die
Schweiz einreiste, um die "Alpina Hotel Management School" in Parpan zu besuchen.
Hierfür erhielt er eine Jahresaufenthaltsbewilligung. Nach einem einjährigen Lehrgang in
Parpan absolvierte er in der ersten Hälfte des Jahres 1994 ein Praktikum in Bad Ragaz.
Nach insgesamt drei Semestern brach er die Ausbildung aus finanziellen Gründen ab. In der
genannten Periode wohnte er bereits bei seiner nachmaligen Ehefrau, einer siebzehn Jahre
älteren Schweizer Bürgerin. Diese hat den Beschwerdeführer ihren eigenen Angaben
zufolge im Sommer 1991 (also unmittelbar nach dessen Scheidung von seiner ersten
Ehefrau und Mutter zweier gemeinsamer Kinder) in Kenia kennen gelernt, als sie dort in
den Ferien weilte. Geheiratet haben sie im September 1994. Der Anstoss zur Heirat soll von
beiden Ehegatten ausgegangen sein. Das Aufenthaltsrecht des zukünftigen Ehemannes habe
keine Rolle gespielt. Nach rund sechs Ehejahren gelangte der Beschwerdeführer am 16.
Oktober 2000 in den Genuss der erleichterten Einbürgerung. Laut Trennungs- und



Scheidungskonvention vom 30. Januar 2001 haben die Parteien den gemeinsamen Haushalt
per 1. Dezember 2000 aufgelöst und für die Zeit ab dem 1. November 2000 rückwirkend
eine getrennte Besteuerung beantragt. Was die Gründe für die Auflösung der Ehe anbelangt,
so verwiesen die Eheleute in ihrer gemeinsamen Stellungnahme vom 20. Oktober 2004 auf
nicht näher bezeichnete Vorkommnisse, die sich anfangs November 2000 zugetragen und
die der schweizerischen Ex-Ehefrau ein weiteres Zusammenleben verunmöglicht hätten.
Nach langen Gesprächen sei es zur faktischen Trennung und danach zur Unterzeichnung
der Trennungs- und Scheidungskonvention gekommen. Der Parteivertreter präzisierte in der
Eingabe vom 14. Dezember 2004, die schweizerische Ex-Ehegattin habe
unzutreffenderweise vermutet, der Beschwerdeführer gehe fremd, weshalb die Situation
damals eskaliert sei. Zum Zeitpunkt der Abgabe der gemeinsamen Erklärung habe aber
noch eine stabile, tatsächliche eheliche Gemeinschaft bestanden. Anlässlich der
rogatorischen Einvernahme durch das Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht des Kantons
Graubünden äusserte sich die Ex-Ehegattin eingehender zur Bekanntschaft mit dem
Beschwerdeführer, zum Verlauf der Ehe und zu den Gründen, welche zu deren Auflösung
geführt haben sollen. In diesem Zusammenhang erwähnte sie die Briefe, die sie im
September oder Oktober 2000 in einem Koffer entdeckt und aus denen sie geschlossen
habe, der Beschwerdeführer pflege ein aussereheliches Verhältnis.

E. 6.1
In der Bundesverwaltungsrechtspflege gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art.
19 VwVG i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den
Bundeszivilprozess [BZP; SR 273]). Frei ist die Beweiswürdigung darin, dass sie nicht an
bestimmte starre Beweisregeln gebunden ist, welche der Behörde genau vorschreiben, wie
ein gültiger Beweis zu Stande kommt und welchen Beweiswert die einzelnen Beweismittel
im Verhältnis zueinander haben. Freie Beweiswürdigung ist aber nicht mit freiem Ermessen
zu verwechseln (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. Bern 1983, S.
278/279; zu den Beweismitteln: BGE 130 ll 169 E. 2.3.2 ff.). Für eine belastende
Verfügung trägt die Verwaltung die Beweislast. Bei der Nichtigerklärung einer erleichterten
Einbürgerung ist von der Verwaltung zu untersuchen, ob die Ehe im massgeblichen
Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und der Einbürgerung tatsächlich gelebt wird (BGE 130
ll 169 E. 2.3.1 S. 172). Hierbei geht es im Wesentlichen um innere Vorgänge, die der
Behörde oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind. In derartigen Situationen ist es
zulässig, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) und unbekannte (Vermutungsfolge)
zu schliessen. Solche tatsächlichen Vermutungen können sich in allen Bereichen der
Rechtsanwendung ergeben, namentlich auch im öffentlichen Recht. Es handelt sich dabei
um Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die auf Grund der Lebenserfahrung gezogen werden
(BGE 130 ll 482 E. 3.2 S. 485 f. mit Hinweisen).

E. 6.2
Als Problem der Beweiswürdigung berührt die tatsächliche Vermutung weder die
Beweislast noch die Untersuchungsmaxime. Letztere gebietet zwar, dass die Verwaltung
auch nach entlastenden, d.h. die Vermutung erschütternden Elementen sucht. Hinsichtlich
der Voraussetzung des intakten Ehelebens liegt es jedoch in der Natur der Sache, dass
solche Elemente der Behörde oft nicht bekannt sein dürften und nur die Betroffenen darüber
Bescheid wissen. Es obliegt daher dem erleichtert Eingebürgerten, der nicht nur zur
Mitwirkung verpflichtet ist (Art. 13 VwVG), sondern angesichts der gegen ihn sprechenden
tatsächlichen Vermutung selber ein eminentes Interesse hat bzw. haben sollte, die



Vermutung durch den Gegenbeweis oder das Vorbringen erheblicher Zweifel umzustürzen
(BGE 130 ll 482 E. 3.2 S. 485 f.).

E. 6.3
Die vorinstanzliche Tatsachenvermutung gegen das Bestehen einer gelebten Ehe in den
massgebenden Zeitpunkten liesse sich im vorliegenden Fall am ehesten widerlegen, wenn
sich in der Phase nach der erleichterten Einbürgerung ein unvorhergesehenes oder
aussergewöhnliches Vorkommnis zugetragen hätte oder wenn der Verfügungsadressat
konkrete Anhaltspunkte für die Annahme lieferte, dass die eheliche Beziehung aus Sicht der
Beteiligten sowohl Ende August 2000 und als auch Mitte Oktober 2000 wirklich noch stabil
und auf eine gemeinsame Zukunft ausgerichtet gewesen ist (zum Ganzen vgl. die Urteile
des Bundesgerichts 5A.12/2006 vom 23. August 2006 E. 2.3, 5A.22/2006 vom 13. Juli
2006 E. 2.3, 5A.18/2006 vom 28. Juni 2006 E. 3.3, 5A.13/2005 vom 6. September 2005 E.
4.2 und 4.3 oder 5A.23/2005 vom 22. November 2005 E. 5.2 und 5.3).

E. 7.1
Der Beschwerdeführer hatte am 25. August 2000 unterschriftlich bestätigt, dass er mit
seiner Ehefrau in einer tatsächlichen ehelichen Gemeinschaft lebe und dass weder
Trennungs- noch Scheidungsabsichten bestünden. Am 16. Oktober 2000 erhielt er
daraufhin das Schweizer Bürgerrecht. Die Tatsache, dass sich ein Paar kurze Zeit nach der
erleichterten Einbürgerung trennt, kann wie angetönt einen Hinweis auf den fehlenden
Willen der Ehegatten zur Aufrechterhaltung der ehelichen Gemeinschaft darstellen (BGE
130 ll 482 E. 2 S. 483 f., BGE 128 ll 97 E. 3a S. 98 f.). Dass zum Zeitpunkt des
Einbürgerungsentscheids keine tatsächlich gelebte Ehegemeinschaft bestanden habe,
schliesst das Bundesamt aus verschiedenen Indizien und Ereignisabläufen.

E. 7.2
Die Vorinstanz ist gemäss angefochtener Verfügung der Überzeugung, dass der
Beschwerdeführer seinerzeit auch geheiratet hat, um sich ein Anwesenheitsrecht in der
Schweiz zu sichern. Dem vorliegenden Einbürgerungsverfahren liegt von der Art und
Weise, wie sich die Parteien kennen gelernt haben, allerdings keine typische
Missbrauchskonstellation zu Grunde. Die Verbindung geht offenbar auf eine
Ferienbekanntschaft zurück, die im Sommer 1991 in Kenia zustande gekommen sein soll.
Nach einem Besuchsaufenthalt in der Schweiz kehrte der Beschwerdeführer im Dezember
1992 zum Besuch einer Hotelfachschule hierhin zurück, wobei er während der Ausbildung
bei der künftigen Gattin wohnte (vgl. S. 2 des Einvernahmeprotokolls sowie die sich in den
Akten befindlichen Ausweiskopien). Die Ausbildung brach er zwar im Sommer 1994 ab,
nach übereinstimmender Darstellung der Betroffenen geschah dies indessen aus
finanziellen Gründen, was der damalige Schulleiter mit Schreiben vom 9. März 2005
bestätigte. Ohne anschliessende Heirat hätte dem Beschwerdeführer wohl in der Tat die
Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung gedroht, besagter Aspekt allein sagt aber
normalerweise noch nichts über den tatsächlichen Ehewillen aus (vgl. die Urteile des
Bundesgerichts 5A.13/2005 vom 6. September 2005 E. 3.2 und 5A.23/2005 vom 22.
November 2005 E. 4.2 je mit Hinweisen) und er verliert zusätzlich an Bedeutung, wenn sich
ein Ehepaar wie in casu erst nach rund dreijähriger Bekanntschaft (wovon eineinhalb Jahre
in Wohngemeinschaft) zu diesem Schritt entschliesst. Auch die Ausführungen der
schweizerischen Ex-Ehefrau deuten nicht darauf hin, die Ehe sei nur der Form halber
geschlossen worden. Der Anstoss zur Heirat soll von beiden ausgegangen sein. Für die



Gegenseitigkeit der Beziehung sprechen ferner das Vorhandensein gemeinsamer Interessen
und der Umstand, dass Beschwerdeführer wie Ex-Ehegattin Kontakte zu Angehörigen des
jeweiligen Partners unterhielten (S. 3 und 4 des Einvernahmeprotokolls), die Ehe zeichnete
sich mit anderen Worten durch eine gewisse Substanz aus und sie wurde immerhin rund
sechs Jahre effektiv gelebt. Eher aussergewöhnlich erscheint hingegen der
Altersunterschied bzw. die Tatsache, dass die Frau so viel älter ist als der Mann. Ansonsten
finden sich in den Akten keine Anhaltspunkte, die zur Annahme berechtigten, das Eingehen
der Ehe sei von zweckfremden Motiven mitbestimmt gewesen.

E. 7.3.1
Ein zentrales Element stellen unter den vorliegenden Begebenheiten die Gründe dar, warum
eine Ehe, die sechs Jahre Bestand hatte, nach Zusprechung der erleichterten Einbürgerung
innert kürzester Zeit in die Brüche ging. Zwischen der Erteilung des Bürgerrechts und dem
Wegzug des Beschwerdeführers aus der ehelichen Wohnung liegen sechs Wochen,
zwischen der Einbürgerung und der Einleitung des Trennungs- und Scheidungsverfahrens
etwas mehr als drei Monate. Angesichts dieser kurzen Zeitspannen spricht die
Tatsachenvermutung gegen das Bestehen einer gelebten Ehe im massgebenden Zeitpunkt
(vgl. die Urteile des Bundesgerichts 5A.12/2006 vom 23. August 2006 E. 4.2, 5A.18/2006
vom 28. Juni 2006 E. 3.2 und 5A.15 vom 15. Juni 2006 E. 4.3), was zur Folge hat, dass es
den Betroffenen obliegt, die Vermutung durch den Gegenbeweis bzw. durch das Erwecken
erheblicher Zweifel an deren Richtigkeit umzustürzen (BGE 130 ll 482 E. 3.2 S. 485 f.).
Hinweise für das Scheitern der Ehe liefern die rogatorische Einvernahme der
schweizerischen Ex-Gattin, die Trennungs- und Scheidungskonvention und die
schriftlichen Stellungnahmen der Eheleute. Mit in Betracht zu ziehen sind ferner Elemente
wie die allgemeine Lebenserfahrung, die zeitliche Abfolge von Vorkommnissen und
allfällige Koinzidenzen.

E. 7.3.2
Als Hauptgrund für das eheliche Zerwürfnis nennen die Direktbetroffenen die Briefe,
welche die schweizerische Ex-Ehegattin im Herbst 2000 in einem Koffer gefunden hat.
Obwohl sie nichts habe beweisen können, sei für sie danach klar gewesen, dass der
Beschwerdeführer eine aussereheliche Beziehung mit einer Landsfrau eingegangen sei, was
ihr Vertrauen in ihn nachhaltig erschüttert habe (vgl. S. 3 des Einvernahmeprotokolls). Der
Parteivertreter hob zwar wiederholt hervor, die Ehe sei bei der Abgabe der gemeinsamen
Erklärung intakt gewesen. Dabei wird übersehen, dass die Voraussetzungen für die
erleichterte Einbürgerung auch im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids selbst erfüllt sein
müssen. Vorliegend spricht einiges dafür, dass sich das erwähnte einschneidende
Vorkommnis vor diesem Eckdatum zugetragen hat. So gab die Ex-Ehegattin am 17. Januar
2005 gleich mehrmals zu Protokoll, der Verdacht des Ehebruchs sei bereits im September
oder Oktober 2000 aufgekommen (S. 2, 4 und 6 des Einvernahmeprotokolls). Damit einher
geht ihre Feststellung, die Ehe sei bis ungefähr im September 2000 gut verlaufen. Auch in
der Stellungnahme vom 7. Juni 2005 siedelte sie das Vorgefallene zeitlich im September
2000 an. Kommt hinzu, dass die Parteien für die Zeit nach dem 1. November 2000, also
gerade mal zwei Wochen nach der erleichterten Einbürgerung, die getrennte Besteuerung
beantragten und ab anfangs Dezember 2000 nicht mehr zusammen wohnten (vgl. die
Trennungs- und Scheidungskonvention vom 30. Januar 2001). Beides deutet darauf hin,
dass die zeitlichen Einschätzungen im genannten Einvernahmeprotokoll zutreffen. Nur am
Rande gilt festzuhalten, dass ohne Belang ist, von wem die Initiative zur Trennung ausging,



zumal die erleichterte Einbürgerung nicht als "Belohnung" für eigenes eheliches
Wohlverhalten betrachtet werden kann. Vielmehr wollte der Gesetzgeber mit dem
einheitlichen Bürgerrecht der Ehegatten ihre gemeinsame Zukunft fördern (BGE 130 ll 482
E. 2 S. 483 f.). Massgebend erscheint allein, dass die schweizerische Ex-Ehefrau die
ominösen Briefe im September oder Oktober 2000 entdeckt haben will und die Eheleute im
gleichen Zeitraum schon über eine Trennung und allfällige spätere Scheidung sprachen
(vgl. S. 4 des Einvernahmeprotokolls). Da es sich aus der Sicht der Ex-Ehegattin demnach
nicht um eine bloss vorübergehende eheliche Unstimmigkeit handelte, hätte die Behörde
gestützt auf die im Einbürgerungsverfahren bestehende Mitwirkungs- bzw.
Auskunftspflicht (Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG) unaufgefordert über diese, einer
erleichterten Einbürgerung entgegenstehende Änderung der Verhältnisse, orientiert werden
müssen (vgl. BGE 132 ll 113 E. 3.2 S. 115 f. oder das Urteil des Bundesgerichts 5A.9/2006
vom 7. Juli 2006 E. 2.4.1).

E. 7.3.3
Selbst wenn davon ausgegangen würde, jener Vorfall habe sich erst anfangs November
2000 und damit nach Erteilung der erleichterten Einbürgerung ereignet, wie dies anfänglich
behauptet wurde (siehe die erste Stellungnahme der Eheleute vom 20. Oktober 2004),
änderte sich im Ergebnis nichts. Wie erwähnt, besteht insbesondere zwischen der
erleichterten Einbürgerung einerseits, dem Antrag auf getrennte Besteuerung und der
Auflösung des gemeinsamen Haushalts andererseits, ein auffallend enger zeitlicher
Konnex. Eine durch einen konkreten Anlass hervorgerufene Eifersucht vermag bei einer
angeblich während sechs Jahren harmonisch verlaufenen Ehe wohl eine
Auseinandersetzung zu erklären, stellt nach allgemeiner Lebenserfahrung jedoch keinen
nachvollziehbaren Grund für das unvermittelte Einleiten eines Trennungs- und
Scheidungsverfahrens dar. Dies umso weniger, als es sich bei den fraglichen Briefen
gemäss Darstellung des Beschwerdeführers um eine Lappalie bzw. um ein rational
erklärbares Phänomen gehandelt habe. In diesem Zusammenhang fällt auch auf, dass die
schweizerische Ex-Ehefrau danach absolut nichts gegen die Auflösung der ehelichen
Gemeinschaft unternommen hat (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 5A.16/2003 vom 4.
September 2003 E. 3.3.1). Aus der zeitlichen Abfolge der Ereignisse und dem scheinbar
abrupten Auseinanderfallen der ehelichen Gemeinschaft ist zu folgern, dass das Trennungs-
und Scheidungsverfahren den Endpunkt einer vorangegangenen längeren Phase
gegenseitiger Entfremdung sein musste. Die Ausführungen der schweizerischen Ex-Ehefrau
anlässlich der rogatorischen Einvernahme sprechen diesbezüglich für sich. So führte sie
aus, die Ehe sei an der Verschiedenheit der Parteien kaputt gegangen. Konkret sprach sie
die unterschiedliche kulturelle Herkunft sowie den Umstand an, dass eine Frau bei einem
Afrikaner nach ihrer eigenen Wahrnehmung einen anderen Stellenwert habe als in hiesigen
Breitengraden (S. 5 des Einvernahmeprotokolls). Beides sind subjektive Erkenntnisse, die
über längere Zeit hinweg gereift sein müssen. Gleich verhält es sich mit der Aussage der
Ex-Ehegattin, dass sie mit dem grossen Altersunterschied von Beginn weg Mühe bekundet
habe. Verstärkt wird der Eindruck frühzeitig entstandener ehelicher Differenzen durch
Hinweise auf die spärlich bemessene Zeit für gemeinsame Aktivitäten und das getrennte
Verbringen der Ferien (S. 3 des Protokolls). All diese Gegebenheiten weisen darauf hin,
dass schon lange vor Erteilung der erleichterten Einbürgerung konkrete Anhaltspunkte für
eine sich anbahnende Zerrüttung bestanden. Auch die sonstigen Vorbringen der Betroffenen
vermögen nicht zu erklären, weshalb die Ehe bis zur Einbürgerung noch intakt, danach aber
innert weniger Wochen zerbrochen sein soll. Damit bleibt es bei der Tatsachenvermutung,



dass der Beschwerdeführer und seine Schweizer Ehefrau im Zeitpunkt der Einbürgerung
nicht mehr in einer stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten und dass die erleichterte
Einbürgerung infolgedessen erschlichen wurde.

E. 7.4
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Voraussetzungen der Nichtigerklärung der
erleichterten Einbürgerung gemäss Art. 41 Abs. 1 BüG erfüllt sind. Die angefochtene
Verfügung verletzt daher Bundesrecht nicht. Der rechtserhebliche Sachverhalt wurde - im
Ergebnis - richtig und vollständig festgestellt und die Vorinstanz hat das ihr zustehende
Ermessen pflichtgemäss ausgeübt (Art. 49 VwVG), weshalb die Beschwerde abzuweisen
ist.

E. 8
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der unterliegende Beschwerdeführer
kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 800.--
festzusetzen (Art. 1, Art. 2 und Art. 3 Bst. b des Reglements vom 11. Dezember 2006 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Dispositiv S. 14
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